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Beilagen (Originaltext.)

Seilage I.

Stammen den Herren im Kriegs-Rath welche undsrm

28ten augstm: 1798 sehnd ernammset worde.

Herrn Casper Remigi von Buren, von stanns.
Herr Victor Niderberger von Talewyhl.
Hr. joseph Maria herrmann, von stannstadt.
Hr. Doctor Casper jos. flieler von oberdorf.
Hr. johann Melchior Wasser von wolsenschießen.
Hr. Casper Risi, von buochs.
Hr. johann Melchior würsch von ämmätten.
Hr. frantz joseph Wagner von Enemmos.
Hr. joseph antoni Murrer von begried.
Hr. Remigi odermatt vom Bürgen.
Schriber: Frantz joseph Maria gut.

Seilage II.

Vor einem Ehrendten und verordneten ausschusses in
betref unser liebes Vatterland zu verthädigen.

(Details der Vorbesprechung.)

1. Auf Verlangen Hr. aloys acherman, ist währenden
Commissionen von der Rathstube entlassen worden,
wohl aber solle er vor der Thür bleiben, und Nie-
mand einlassen.
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2. Wegeil besoldung der soldaten ist erkennt / weil lieber

gott der Mahlen nirgens mehr vorhanden ist: / das
es der Mahlen einem Mann per Tag ein psundt
fleisch à 6, ein halbs Pfund Käs 4 8 3 a, und
ein halbes Viertelt brod 3 s, und noch 4 s: solle
gegeben werden, Stadt des sleisches solle einem
1t) schillings geldl gegeben werden.

3. In betref der slüchtlingen, so sich ausert des landts
begeben, werden ihres Theuren Eids erinert, im fahl
sie in diesen Zeiten nicht einkommen solle.

Project
4. Von einem Ehrenden ausschuß, welche von den

yrtenen ernamset worden um Mitel und weeg aus-
findig zu machen unsers liebe Vatterland zu ver-
thädigen, welches von einem feind überfallen zu
iverdeil, gedrohet ist.

5. Die aussorderung unsern hochw: Herrn geistlichen
auf Lucern hat der Ehrendte ausschuß tringend er-
böbmet.— worüber sie einmiedig erkennt, das mann
bey disen höchst geföhrlichen Zeiteil sie Keines weegs
auf solche Art könne auslifern, das sie es von uns
im mindesten verdient haben, und verhofen aber das
sie keine fehler sehen,»hiermit werden sie bey uns ver-
bleiben, und uns auch nicht verlassen, welche wir
Izt in disen Zeiten am mehrste von nöthen haben.

6. Wegen besoldung insgesammt der soldaten und
oficier usw. hat ein Ehrendter ausschuß erfunden,
das der Mahlen einem Mann per Tag ein halb
pfundt Käs à 4 8 3 a und ein halbs Viertel brödli
à 3 8 angerechnet, nebst noch dazu 1t) schilling an
geld solle gegeben werden, welches 17 8 3 a aus-
macht.

7. Die schriften von der Verwaltungskammer von
schweitz, welche an unsern Presidenten angelanget,
lind er dem Ehrenden ausschuß vorgelegt, hat der
Ehrende ausschuß erfunden, das selbe der President
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möge den lieben landtleüthe lasse vorlesen, wenn es

ihme von ihnen gestattet wird.

8. Rat: ob in Zukunft Jemand ausert das land gehn
solle old nicht.
in betref den flüchtlingen

9. Alle die Jenige liebe landtleüth sollen ihres Theuren
Eids erinnert werden, so sie am ostersammstag ab-
gelegt, das Jeder in disen tringenden umständen an-
theil nemmen solle.

19. Den vfficieren wird aufgetragen und ernsthast er-
innert, das sie die Posten zu Enmmos als zu St.
Jacob bey der March, wie auch auf dem allweeg mit
Canonen und scharpfschützen besetzen sollen.

11. Den Wien augstm: 1798 ist obiges von den lieben
lanthleüthen Ratificiert worden in betref der besol-
dung der soldaten.

Seilage III.

Rathschlag und einmiedigen erkantnusen der hochw: geist-

lichen, Hrn. Räthen sammt gesamten lieben landtleiithen

versammt zu whhl an der Aa underm 29ten augstm: 1798.

1. Hr. alt Landtvogt barmettler ist einsweilen das
Presidium zu führen ernamset worden.

Hr. altaawasservogt Melchior gut von stanns, aloys
christen von wolfenschießeu, Hans joseph achermaun
vom bürgen alle drey als weibel ernammset worden.
Mein Wenigkeit frantz jos: Maria gut ist einsweilen
als schreiber ernammset worde.

3. Nach verhörter Relation der zwey Hrn gsanten
(jacob würsch und joseph durrer) von arau und
lucern, haben das gesammte volck einmiedig erkennt,

3
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da die schreiben abgelesen worden, in welchen einige
von unsern hochw: seelsorger, und einige lieben
Mitlandleüthen zur Rechtfertigung vom Direktorium
von arau befohlen worden, sie alle gesängnisweis
vor Hr, Cantonsstadhalter in lucern ein zu lifern;
ist des gänzlichen abgeschlagen worden, weilen es
Wider die Capitulation lause, so hiemit wenn die
Capitulation aufgehoben, so solle die Constitution
auch anulliert sehn, und auf die schreiben keines
weegs mehr antworte,

3. Anbey werden die gesammte liebe landtleüth ernst-
haft erjnert ihres gethannen Eids / wo am öfter-
samstag ist abgelegt worden / das ein jeder bidere
landtmann, demme Religion, Vatterland und Eigen-
thum lieb ist, sich in allen fählen in das wöhr stel-
len solle, um dem feind aller möglichst schaden zu
thun, und zur Vertheidigung der hl. Religion, lieben
Vatterlands, und Eigenthum zu stellen; im fahl
einer / ohne alles verhofen harwider handlen wurde,
er als ein Meineidiger erachtet wird.

4. Wenn sich Jemand erfrechen wurde, und jemand
die Constitution anrühmen wurde, oder aber selbe
mit schröckenbildern abschröcken und dadurch sie klein
müthig machen, sehnd alle die selbe in hocher straf
und ungnad den lieben landleüthen gefallen, und
werden nach aller schärpfe abgestraft werden.

5. In Zu Kunst solle Niemand mehr das Vatterland
verlassen, bey obiger hocher straf.

6. Im übrigen alles solle alles einem hochweisen
KriegsRath überlassen seyn, nach ihrem gut duncken

zu erkennen.

7. Man solle in disen gefährlichen Zeiten trachten, das
mann von Particularen gelb zu lehnen bekomme,
das mann die Kästen Vermahlen bestreiken kann auf
den landleite.

8. Die Sigill und jnsigill sollen von Hr. Präsident
Keyser abgefordert werden, und selbe zu Handen des
hochw: Kriegsrath nemmen.
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9. Abendts um 7 Uhr solle das volckh wo under das
gwöhr gehören nebst dem landtsturm zu stanns er-
scheinen, und selbe den Hrn. officieren befehlen
underwersen, wo sie selbe an orte und stelle verlegen
werden. ^ Und dann landtsturm geleitet und etliche

19. Canonenschütz abgefeürt werden.

Seilage IV.

Protokoll öes Kriegsrathes von Unterrvalüen

niö öem Walü.

Kriegsrath-Verordnung vom 29.ten Augstmonat 1798.

1. Dem joseph antoni busiger, und alohs Vockinger
solle einstweilen die Metzg versehen, ist ihnen be-
sohlen worden, haubtvich und schmalvnch zu schlach-

ten, das dadurch das dors bestmöglichst versehen
wird.

2. Dem spitler joseph odermatt solle angezeigt werden,
das er den spital Rauhme, dammit die plissierte kön-
neu darin gethan werden.

3. Hn leodigari Rotifluo ist einsweilen als leifser er-
namset worden.

4. Von Hr. President Keyser seynd die sigill und jn-
sigill durch' den Hr. leifser dem hochw. KriegsNath
eingehändiget worden.

5. In den äusern ürtenen, wo vill volck sich gelageret,
solle ein Haus dazu bestimmt seyn, die Plissierte darin
zu verlegen.

6. Dem Hr. chyrurgus Rotisluo solle angezeigt werden,
das er sich in den nothwendig sohlen sür die plösierte
mit Bandaschen versehen solle, und fleißig bey
wohnen.
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7. In betreff der befchützung des dorfs und der k'irchen
und oberkeitlichen gebauen folle von den officieren
eine starke wacht hergestellt werden.

8. Auf Enemmos solle ein Capuciner eilends als feld
Pater, und einer auf wisiberg ernammset seyn, und
beyde eilends sich dahin begeben, und ihre erforder-
liche schuldigtest verrichten.

9. Die foldaten aus den yrtene sollen under ein andern
vertheilt werden.

10. Dem Hr. Zeigwarth fchmiter ist befohlen worden,
das er die Patronen aus dem pulverthurn under
die gemeine foldaten austheilen solle.

11. Hr. joseph Trachsler ist als quartiermstr. nebst dem
Hr. fidel Jöri zu dem Hr. quartierhaubmann Casper
fchmiter ernamfet worden.

12. Ein Canonen von buochs solle auf den allweeg in
Enemos eilends geführt werden, und selbe nach gut

13. befinden der Hrn. officieren an ort und stelle auf-
Pflantzen, wo sie den feind am mehrsten schaden
kann..

14. Zugleich ist den Hrn. von Buochs anbefohlen war-
den, förderfam ein pferdt mit einem Mann auf
stanns zu schicken, um poftilionsweis hin und für zu
gebrauchen, und bericht abzuftadten.

15. Das Projekt den Hrn. Officieren die leüth an orth
und stelle zu verlegen ist gutgeheisen worden.

16. Die drey Vom berg alzeln sollen hier zu stanns im
darf verbleiben, um den befehlen der Hrn. officieren
zm vollziehen, wo sie selbe an ort und stellen ver-
legen wurden.

17. Hr. Rathsherr Mathias barmettler hat einem Hoch-

weisen KriegsRath im Ramme des lands 215 loju-
dor gelehnt, von welchem ein Handschrift ihme ist
ausgehändiget worden.

18. Hr. Pfarrhelfer Casper joseph lussi hat einem hoch-
weisen KriegsRath im Rammen des lands 30 loju-
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dor gelehnt, von welchem ein Handschrift ihme ist
ausgehändiget worden,

19, Hr. Chornherr franzischg Lussi hat einem hoch-
weisen KriegsRath im Rammen des lands 40 loju-
dor gelehnt.

20, Obiger Herr Chornherr hat oberkeitliches geld einem
hochweisen KriegsRath im Rammen des lands ein-
gehändiget worden, wie vill, weis ich nicht, ist nicht
gezählt.

21, Obiges alles geld ist dem Hr. quatierhaubmann
Casper schmiter eingehändiget worden.

KriegsRath-Verordnung vom 3v.ten Augstm: 1798.

22. Hr. chornherr Frantz lussi solle befragt werden, ob
noch etwas gelds hinder Herr obervogt Barmettler
betref des Kärnes möchte vorfnrdlich sehn; Herr
Victor Niderberger solle sich bey Hr. chornherr lussi
sich informieren,

23. Dem Mstr. dißmas ist ein paß auf altnacht am
stadt feine frau und Kinder abzuhollen beginstiget
worden, Wohl aber solle er heüt Wider sich nacher
Haus begeben.

24. Dem oficier auf dem holtzwang zu großächerli ist
beginstiget worden, wenn er gut erfindt, das die
Trupen mit 50 Mann sollte verstörckeret werden,
so mag er sie mit 50 Mann verstörckern, widrigens

25. fahls wenn jemand von unsern landleüthen / die
ausert das land geflochen / sie mit Wort und werck
sich findthätig gegen sie erzeigen wurden, so solle
demselben kein parton gegeben werden.

26. Dem Hr. Comandant fruotz ist allen gwalt ertheilt
worden, wenn oficier oder andern gemein soldaten
abgehen sollten, so mag er nemmen nach seinem gut-
duncken.
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27. Dem Canonier felir schilliger ist auch den gwalt
gegeben worden, das er mag leüth nemmen nach
seinem gutduncken; anbey ist besohlen worden, das

28. der sogenante Zirihund von standsstadt aus den all-
weeg solle geführt werden und das fördersamm.

29. Dem Hr. Pfarrherr zu begried ist durch Hr. Remigi
joller ein brief überschickt worden, um sich zu brunen
mit frucht zu versehen.

30. Alle diejenige / so sich ausert das land geflichtet /

ihre hauser sollen ausgesucht worden, ob darin keine

gwöhr sammt Patronen, bley und Pulver und an-
dern Instrumenten, welche gegen dem feind konnten
gebraucht werden, jm fahl etwas sollte vorfindlich
seyn, solle es weggenommen werde, doch wird alles
dem Eigenthümer zugeschriben / ausert den Zeig-
hausgwöhr, welche dem land gehören. Dazu ist
der leut: Casper busiger verordnet, und kann zwey
Männer mit nemmen, welche er will.

31. Dem Mstr. bernhard odermat ist beginstiget wor-
den / weil er aus der Roth ist / bey seinem Haus
durch! die schmidtgaß gute wacht zu haben, und zum
schütz des dorfs seine pflichten leiste.

32. Den Hrn. oficieren zu St. Jacob, auch allen übrigen
jns gesammt ist allen gwalt gegeben worden, die
wachten auf ort und stelle zu verlegen, wo das
vatterland zu vertheidigen am besten seyn wird, und
auch für füllen nach ihrer disposition, Wohl aber
unnachtheilig der Trupen auf großächerli, damit
ihnen der weeg / wo sie selber etwann braucheil
möchten / nicht verhinderlich dem feind zu schaden
sein möchte.

33. Dem hütt zu Niderbauen ist aufgetragen, das er
seine s. v. Kühe einem söntenbaur zum verwahr
geben sollen, und er sich als ein tapferer soldat in
die wöhr stehn, um das liebe vatterland zu ver-
thädigen.

34. Auf anbringen Hr. quatiermstr. Haubmann schmiters
wegen abgang und mangel des saltz, ist erkennt, das
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in gottes nammen mann der mahlen nemmen mus,
Mo mann ist, doch so gut möglichst sparen.

35. Der frömbde mann von glaris / da er seiner Pro-
session ein bichsenschmidt Ware / hat sich anerbotten
Hand zu bieten, ist erkennt, das der Hr. Zeigwart
ihme arbeit geben sole, wenn er ihn für tauglich er-
kennt.

36. Von Hr. Mathis barmettler widerum an geld emp-
fangen im Nammen des lands 26 lojudor sage
246 gl: ein Handschrift ausengeben.

37. Dem Hr. obervogt barmettler solle angezeigt werden
ein S. h. pferdt sammt einem Mann auf stanns zu
schicken um in allen erforderlichen angelegenheiten
selbes zu gebrauchen, das preti für pferdt nnd mann
wird chr tag billich gesprochen werden.

38. Dem Niclaus Zumbühl aumiller solle angezeigt
werden sein S. h. pferdt ab der allmend nemmen
und einstahlen, dammit mann in allen fohlen selbes
erhalten kann.

39. Den Hrn. oficieren zu buochs und allen übrigen
Enet dem Wasser solle durchaus allen gewalt gegeben
sehn, vollckh als soldaten und stürm sie auf ort
und stelle können verfügen, wo sie es am glegnesten

46 erfinden, zugleich auch, weil der feind sich zu Enem-
mos und stannstadt annäherte, so wird jeder so

Wohl von dem stürm und soldaten so vill möglichst
41. alldort begeben um dem feind widerstand zu thun,

zugleich auch im widrigen / wenn der feind ihnen zu
nahern wurde / auch alle mögliche hilf leisten, bitte

42. doch thädig zu seyn, es wird aber jedem so under
dem gwöhr steht täglich das gewohnte Prêt gegeben
wurde.

43. Den Pfisteru zu buchs wird angezeigt, das sie mit
dem brod / so sparsam ausert den Trupen seyn sollen.

44. Peter Kehser Krumenacher ist dermahlen aus der
Roth nicht entlassen worden, sondern mus mit einem
Knitel im darf die wacht versehen.
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45. Benedict Käsli solle einsweilen auf dem allweeg der-
bleiben, und da den daligenden Trupen die Zahlung
autheilen, da er selbe von Hr. Quatierhaubmann
schmiter empfangen wird.

46. Felix slieller sammt sein MitCanonier sollen förder-
sam auf den allweeg sich begeben um den da ge-
pflantzten Canonen sich zu bedienen.

47. der sogenante Zirihund solle zu stannstadt ver-
bleiben, und wird eines von buochs auf den allweeg
gethann.

48. Die zwey tesertierte als Johanes Ruch von Canton
Zürich, und Martin Hermann von stadt seynd eins-
weilen Jeden in ein einiges Zimmer in verhaft ge-
nommen worde. Als examinator die zwey zu verhö-
reu ist Herr Doctor slieller ernamset worden, nebst
meiner Wenigkeit als schreiben

49. Da es ein Hochweiser KriegsRath mit mislieben ver-
nemmen müssen, das von unsern landleüthen bey
disen geföhrlichen Zeiten sich auf den bürgen bege-
ben, um von dort schleiniger weis an andern orten
sich ausert das land gehn, worüber erkennt, das für-
dersam 6 Mann von stanstadt sollen aufgehn um
da schleinige aufsicht zu haben, jm fahl aber sie für
nöthig erfunden, das sie noch Weibsbilder dazu nem-
men mögen.

50. Alle diejenige in der pfarrey wolfenschießen so über
55 Jahr alt seynd, sollen die wachten in der pfarrey
versehen mögen um wegen Rauben und brennen

54. vorzukommen. Cuonrad christen aber solle in seine
Roth eintretten.

52. Der Fr. landtvögtin Catrina barmettler ist begin-
stiget ihren Herrn Schwager von gersau mit dem
Egipasch nacher buochs zu nemmen.

53. Dem Volck zu arni, Triepensee, und lutersee wird
angezeigt, das sie eilends sich auf stanns begeben um
bey den höchst tringenden Nöthen unser liebes Vat-
terland zu vertheidigen, da der feind heran nahet.
Im obern theil Triepensee solle zu einem fönten
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zwey Mann, zu arni einem sönten ein Main:, zu
lutersee einem sönten zwey Mann.

54. Dem Hans jos: Näpfli ist für disen abendt nachher
Haus auf bielen zu gehn beginstiget, doch solle er
morgens Wider erscheinen, danne wird weiters
darüber erkennt, als das er der Rothe antoni wafer
nemmen solle, oder ein anderer, danne solle er in die

Roth eintretten.

KriegsRath-Verordnung vom 31.ten Äugst 1798.

55. Auf befelch eines hochwyse Krüegsraths den 31.
äugst 1798 ist weg Hr. lütenamt .kaveri Trachsler
besohle worden weg seünem zu Enemos vorgefallen
betragen und weg: gehn von seinem anvertraute
poste einen ernsthaften undersuoch zu macheu und
Jhne auf das rathhaus bringe auch examiniere lasse.

56. ist Hr. toctor flüeller von einem hochwyse krüegs-
rath als examinator erwählt worden.

57. ist erkönt worde die seelisbärger zu ersuoche, das
wenn Frantzose von seüte schweüpes us betrohe sol-
ten / sie Ihren berg selbste sowohl für sich selbst als
für uns beschütze möchten und vertheüdigen sals aber
selisberg den poste nit besetze wolte, solle selber von
uns in etwas besetzt werde

58. weg Zwistigkeüte welche sich under den Cannvnniere
zu stanstadt gezeigt ist erkönnt worde, das durch
Hr. landfendrich Käsli dem Victor steünner und
felir flüeller ein ernsthafte Zusprach soll gethan
werden auch solche zu sründ und guothner verstend-
nis gebracht werde

59. soll den Männern us dem lopperbärg anständige
lebensmithel samt feldkösel etc. überschükht werde.

69. soll dem xaveri christe von altnacht ein mitagesse be-

zalt auch Jhme 9 gl. als reisgäld gäbe werden um
die Jhme uferlegte comission zu obwalde richtig aus-
zuführen

61. weg denne in dem dorf befündlich fremde Männer
welche sich under dem gwöhr befände ist erkönt in
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dem übrig trnppen solle vertheilt und us dem dorf
weggeschaft werden.

62. uf dem ächerli sollen anstatt 136 Mann nicht mehr
als 36 Mann als wacht verbleibe die übrige uf stans
kommen um wo nothwendig gebraucht zu werden.

63. ist erkönt das die Rothen welche an manschaft nit
vollständig seünd von dem sturmm zwar ohne Ein-
schreübung solle ersetzt werden

64. ist erkönt worde, das korn belangend so wenig als
immer möglich us dem kornhaus zu nehmme die pfi-
ster aber belangend solle bedacht seün für das Mili-
tär besonders banne für alte und krankhe leüth das
brodt abfolge zulasse: u s gescho ben.

65. weg dem under dem gwöhr befündliche fremde Man-
neren ist erkönnt, das selbe solle entwafnet und uf
der stell us dem land an den rothe schno gefüehrt
werden — bät h e Ija gd

66. Frantz ant: achermann pfister buochs ist erkönt dem
Jos: ant: christen seün hausrath uf altnacht abfolge
zu lasse

67. ist erkönt das Hr. schärer Flury ohnverzüglich nach
Haus köhre wile krankhe nach seünner schnldigkeüt
zu bedünnen auch soll 4 Männer in die Engelber-

68. geralpe zur wacht geschikht werde.
69. ist erkönt das der sturmm uf morge als den 1. herbst

solle entlasse, doch aber alle abend an angewisenem
orth bis ins 17te Jahr sich! einfünde, und auf das

76. stürmmen an nöthige stell sich verfliege sollen auch
soll den buochsern das Pre für 2 Täg gleich den üb-
rige bezalt werden.

71. die Hre. als Hr. Rathsherr gröbli von ämäten und
Hr: Rathshr: Feller von begrüed solle zu Ihre com-
pannien gehe und gleich den andern landsleüth das
gwöhr ergreifen alefals sie Jemand anders schükhen
sollen sie doch im Sturmm erscheine

72. das brodt soll für 18 sch bezalt werden
73. soll für 6 Mann 5 Pfund brodt täglich gegeben

werde.
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74. für mahl und brodt die bilet zu gäbe ist
stans Joseph Trachsler
buochs Hr. marti würsch
wolfeschüeße schützefendrich Caspar christe
begrüed Caspar Jos: amstadt Fisch>er
ämäte Hr. Kirchmeyer xaveri »vürsch
Talewil Hr. Remigi odermad
Euemos Hr. benedict Keiser
stanstadt bürge und kirsite benedict vonbürä ührti-

weibel

Kriegsrath-Verordnung dem 1. ten herbst 1798

75. Wegen der Milch zu stanstadt ist erkennt, daß alle
die grämpler so Milch ausWirthen, nicht höcher als
die Maas à 8 sch warme und erwöhlte ausWirthen
sollen, anbey aber wenn die Trusten selbsten wollen

76. anschaffen, so können sie selbe auf der bürger all-
mend bey Hr. Casper schmitters Knächt anmelden,
da werden sie da selbe per 6 sch. die Maas bekom-
men.

77. Es wird Hr. vorsprach würsch ersucht, das er trachte
von dem da ligenden Particular holtz zu buochs und
dem see nach nacher beggeried Batarien an be-

quämlichen ort und stellen sollen gemacht werden,
um zum schütz und wöhr des Vatterlandts, hernach
das holtz vo angriffen wird, fortfahren, bis es auf-
braucht ist, und Jedem fein holtz anzeichnen, damit
niemand ungrächts befcheche.

78. Wegen dem wein ins Rotzloch ist erkennt, das dort
selber die Maas wärtschaften wein nicht höcher als
28 sch solle ausgewirtet werden, bej straf und nn-
gnad.

79. Auf Rohren zum Hr. Haubmann Johan jos: acher-
man wegen hinläfsigkeit des Pree austheilung und
wegen der Milch aus der bluomatt:

80. Herr Xanten Clements vonbüren soll sein S. v.
pferdt lassen abholen, und zum gebrauch der Noth-
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wendigkeit in allen fühlen sammt dem Knächt jos:
odermatt möge haben: danne wird nach' billichkeit
ein preti gesprochen werden.

81. Ordnung auf Großächerli abgeschickt.

82. Zu buochs soll angezeigt werden, das den Jenigen
die under 17 Jahr alt seynd, kein Pree solle gegeben
werden, die übrige aber so das alter haben, und noch

nichts bezogen haben, solle ihnen gegeben werden.

83. Dem joseph Zimmerman stelli wird befohlen mit
zwey andern nach seinem belieben ans den 3 ten
herbst die frömde armme leüth ausert das land zu
führen.

84. Die oficier und soldaten mögen in begried nach ih-
rem belieben eine wachtstuben ernammsen sollen,
danne solle sie ihnen gestattet werden, anbeh ist ih-
nen die wachtstuben des Hr. Casper, jos: amstadts
sischer beginstiget, und besohbm worden.

85- An ansehnng der zu Uri begebne Knächten sollen in
Uri verbleiben mögen, jm fahl aber sie frehwillig zu

86. hilf kommen wollen, dem antoni Käsli sigrist zu
begried soll die bzahlung für sein Mühe beziehen,
von dem jenigen, der ihne faltsch berichtet hat.

87. Den Bortrag des Hr. Haubmann barmettlers ist
durchaus von dem hochw. KriegsRath gutgeheisen
worden und' alles der klugen vorsorg der Hrn. osi-
eieren überlassen seyn, danne solle sie allererst sich

88. informieren, ob die Hrn. von ob dem Wald auch' si-
chere Nachricht haben wurden, eine nammhaste
Mannschaft her zu bringen, und den feind von ih-
ren gräntzen zu verjagen. Gott wolle stärcke und
Muth geben, und zu letst den sieg,

89. Den 1 ten herstm: 1798 von Sigrist Frantz jos:
Vonbüren an geld empfangen ein hundert und fünf-
zig guldi im Nammen des lands underwalden, ein
Handschrift geben.

96. Hans Melch andacher, Krätzen Melch, und Remigi
amstadt seind aus ihr bittliches anhalteu der Mahleu
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Vom altnacht ins land' ein zn tretten, nit beginstiget
worden.

91. Auf Verlangen des joseph antoni achermann als haub-
mann in der 4 ten Roth, da er weg abgang viller
aus der Roth sich beklagte, ist erkennt, das die Je-
nige so abgiengen theils als slüchtlinge und krank-
heits halben, so soll aus der yrti des abgehndes wi-
der einer aus dem stürm ein tauglichen Mann nem-
men, und die Roth ergänzen.

92. Dem Cuonrad Christen Loch ist wegen sein begehren
seines Bruders zu Engelberg nichts erkennt worden,
sondern da lassen bleiben, wo er ist.

93. Dem Tiburtius Käsli seynd etliche aus der 4 ten
Roth ausgezeichnete / welche abgienge befohlen wor-
den, selbe auf zu suochen, und selbe zur Roth wider
einlifern.

94. Der Tiburtius Käsli ist wegen seinem Betragen den
reden wegen den Knächten zu Uri entlassen worden,
der antoni amstadt sigrist begried kann sich mit Ti-
burti brife das wir uns dessen nichts annemmen
wollen.

95. Wegen der Canonen auf den loperberg zufertigen ist
nicht beginstiget worde.

96. Aus befelch eines hochweisen KriegsRath wird Herx
obervogt barmettler / im fahl es die Noth erforderte /

in den stürm solle eintretten, von das liebe Vatter-
land helfen zu vertheidigen: NB: so lang der stürm
anfgebotten ist.

Kriegsrath-Verordnunq den 2 ten herbst 1798

97. Dem jacob Murrer und Casper barmettler Enemos
hat ein Hochweiser KriegsRath anbefohlen, das sie

ihre Knächten auf großächerli anhalten die wachten
wie bis anhin, nnd die zu Enemmos auch anhalten,
wird alles ihnen Recomendiert.

98. Dem Hr. Kirchm: Taveri würsch wird Von einem
hochweisen KriegsRath vorgetragen, und auch des



— 46

gäntzlichen überlassen betreff des S, v, vüh Raths
in den alpen auf ämmäten, das er trachten solle das
gebühr mäßig selbes verpflegt werden, und nach
gstalltsamm der fachen Männer dazu bestimmen,

99, Auf Verlangen des hochw: Herr Pfarrherrn zu beg-
rieb ist von einem hochweisen KriegsRath erkennt
worden, das der Mahlen sie nicht für nöthig erfun-
den eine Roth auf begried zu schicken, Wohl solle der-
mahlen heüt von den Herrn oficieren aus dem stürm
von begried und ämmätten die soldaten ausgezogen
werden, und zu begried sich' an ort und stelle sollen
begeben, wo sie der oficier anleitet, morgens wird /

im fahl der Noth / das mehrere darüber erkennen,

199, Der frau gertrud von Matt wird von dem Cafsee
/ so vill als mann an geld von demme erlöst / für
das erlöste und verkaufte ein Hochweiser KriegsRath
gut und zahler im Rammen des lands seyn,

191. Dem Aloys blättler wolfenschießen ist heüt nachher
Haus zu gehn beginstiget worde, doch solle er abendt
Wider an das behörige begeben.

192 Dem Frantz jos: spichti ist erlaubt zu stanstadt aus
zu tretten, und seiner Kunst des vühartzt sich be-
dienen.

193, Dem Leimi Maria Käsli ist aufert das land / zu
inspectieren / abgeschlagen worde, zu gehn,

194, Die Wacht aus dem Bürgen solle auf ein Neües ver-
bessert und ehnder verstärckt werde, und Kirsiten und
bürgen einandern verstehn mit einem Zeichen, da-
mit sie nit etwann einander könnten unglücklich ma-

195, chen, in der harrisen solle auch ein Wacht von 4
Mann mit begriff des Mattli Caspers; ist aber dem
Hr. Comandant überlassen nach gstaltsamm der fache

zu mache,

196, Hr. Victor leüw und Mstr, Melchior gut sollen heüt
in ihre behörige Rothen eintrette widrigen fahls sie

nit erscheinen möchten, so sollen sie zur rechtfertigung
eines hochweisen Kriegs underwerfen, und gezogen
werden.
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167, Die 36 säck Frucht à 16 gl 26 sch: solle Herr qatier-
mstr, Haubmann schmidter trachten selbe durch Herr
Zohler anzuschaffen.

168, Mit dem altnachter soll geredt werden, und dann ihn
freundlich abwisen.

169, Hr, alohs achermann solle in seine behörige 9 te

Roth eintretten, und feine schuldigkeit thun.

116, In betreff den flüchtlingen zu Engelberg ist der
Mahlen nichts darüber erkent, weil der KriegsRath
nit vollständig ware, Wohl aber öffnet mann ihnen

111. den Paß, und schließt mann nit: wird aber das meh-
rere morgens darüber erkennt.

112. Den zwey Brüdern alohs und Frantz Hug ist wegen
ihrer ruckkunft noch nichts darüber erkennt worden.

113. Es sölle fördersamm in jeder hrti ein Mann bestimmt
werden, um in allen hausern sich zu informieren, ob

nit etwann gwöhr zu finden, danne solle selbes zu
dem bichsenschmidt gebracht werden, dazu in staun,s
ist verordnet Hr. Zunftmstr. remigi von Matt, mit
Zuzug zweyer Männer nach seinem Belieben, mnd
die gwöhr zusammen thun.

114. Es sollen alle schiffer an allen länden im land von
den behörigen wachten ein undersuch gemacht wer-
den, ob nit etwann verdächtige leüth, schriften, und
andere wahren darin einfinden wurde, im fahl etwas
gefunden wurde, es fürdersamm einem hochweisen
KriegsRath angezeigt werde.

115. Den Hrn. Mitbrüedern ob dem Wald ist der Paß nit
gespürt.

116. Wenn ein frömbde staffeten mit einer Trumpeten
ankommen sollte, so solle sie mögen angenommen
werden, der bringer der ftasetten solle da auf
der'stell verbleiben, bis die orderung von der eilends
überfchickten staffeten zum Kriegsrath abgefaßt ist.

117. Dem Hr. chyrurgus Rotifluo ist beginstiget auf
Conto den armmen leüthen in zustünden zu artznen.
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Kriegsrath-Verordnung vom 3 ten Herbst: 1798.

118. Dem Mstr. Niclaus Vockinger solle ernsthaft ange-
zeigt werden, das der hochw. Kriegs-Rath mit Miß-
lieben habe vernemmen müssen, das in seinem Haus
von ihme und dessen fronen auch gästen wider die
Verordnung den lieben landtleüthen mit allerhand
gschätz und unruh die leüth anstiften wollten, wid-
rigen fahls Vergleiche Reden mehr in seinem Haus
ergehen wurde, so wird er und dieFrau sammt den
gästen zur schwären Rechtfertigung eines hochweisen
Kriegs-Rath gezogen werden, Herr leiser Rotifluo
solle es ihme den anzeig machen.

119. Das Vortragen des Hr. Victor leüwen ist abgeschla-
gen worden.

129. Dem Anna Maria von Matt Todtengräber Mili ist
befohlen täglich im undern Beinhaus bey der
schmörtzhaften Mutter zu hilf den armmen feelen im
fegfeür ein rosenkrantz abzubetten, es solle unfchul-
dige Kinder dazu nemmen, für dis folle ihme 19 sch.

zum mahl bezahlt werden, fo lang bis mann ihme
abruft.

121. Casper schmitter solle in sein Roth fördersamm ein-
tretten, und wird nichts mehr von dem KriegsRath
gebraucht werden.

122. Dem Hochw: Herr Pfarrhelfer wird vorgetragen, das
er dem Hr. Comandant Fruontz und antoni Joller
solle anzeigen, das sie doch mit dem Trincken sich

bhntsamm seyn mögen, in demme villes daran gele-
gen ist, das es wegen ihrer Trunckenheit ein großes
übel könnte daraus stehn.

123. Der Raport von großächerli hat Hr. Major joller
eingehändiget, dem feldpater soll 1 Pfund Caffee ge-
geben, und das öhl soll den soldaten in des Hr. Peter
christens Hütten angeschaffen werden gegen bezah-
lung vom KriegsRath, die übrigen lebensmittel solle
den solidsten bemellten Mittel um ein tätlichen preis
angeschafft werde. Neües hat sich der mahlen nichts
zugetragen.
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124. Joseph Remigi busiger bächli, welcher wirklich sich

von Engelberg allhier begeben, ist erkennt, das er
zum KriegsRath berufen wurde, nach zuspruch, solle
er in sein Roth tretten, und soll mit einem Mann
dahin geschickt werden.

123. Wegen seiner vorgegebenen bschwärdt des Johannes
Märschen hat ein Hochweiser KriegsRath nichts an-
nemmen wollen, sonder der disposition überlassen
der heren oficieren.

126. Betreff des Hr. Haubmann alohs achermans ist er-
kennt / weilen die liebe landleüth und soldaten ein
Eckel und abscheüen ab ihme haben / so mag er nit
zur Trusten in sein roth müssen eintretten, doch solle
er zu Haus bleiben, und dann im fahl der Noth in
dem stürm eintretten, und still und ruhig seyn und
niemand aufstisten, doch solle er die wachten im dorf
versehen.

127. Der Comandant zu stannstadt solle 19 gute scharpf-
schütz auf Kirsiteu beorderen, und selbe auf Kirsiten
schicken, auf begehren des Carli andachers zu Kirsi-
ten, weg dringenden Nothi wenn Kirsiter sich darun-
der befinden sollen / nemmen müssen.

128. Dem Hr. Haubmann achermann zu Rohren ist be-

felchnet 19 gute scharpfschütze aus Kirsiten zu beor-
dern / wenn es Kirsiter sich darunder befinden / solle
sie genommen werden.

129. Wegen vornemmen der schantzung old graben auf
dem Enemmoserriedt ist erkent, das vermahlen nichts
solle vorgenommen werde, weil hochselber ihne sur
überflissig befindt.

199. Nach gut befinden den Hrn. ossicieren mögen sie ein
Canon auf den Loperberg gethann werden zum schütz
des lieben Vatterlandsz die Canon aber solle vom
allweeg genommen werden.

131. Den grämplern wird angezeigt werden, das sie tracht
ten sollen ancken zu bekommen, damit das dorf und
arme leüth in den zuföhlen versehen wird diser solle

4
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nit hocher als das psundt per 17 schilling von den
grämplern ausgewogen werden.

t32. Das Vortragen von Hr. Haubmain.- barmettler
sammt einigen Mitbrüdern auf obwalden zuschreiben
in betreff der besetzung der Renggi ill nicht für der
mahlen gut erfunden worden zu schreiben.

133. Wenn es an die gemeine berner im haslithal et-
wann füglich und sicher kundbar möchte gethann
werden könnte, das der Canton underwalden ihnen
für das gute antrage den danck abstatten; anbey
aber wenn sie uns etwas wollen behilflich seyn, so

wäre es unser Wunsch, wenn sie unsern lieben Mit-
brüdern ob dem Wald möchten behiflich seyn, und
ihnen den schonn im landt aufenthaltenen feind hel-
fen ab den gräntzen jagen wollen.

134. Mathis Murrer hat verlangt / der von Uri nacher
Haus kommen / sich zu begried auf einen Posten zu
begeben, ist ihme beginstiget worden.

135. Aloys und Frantz Hug, mit zuzug den Etlinen, wel-
che alle sich ausert das land geflichtet, das Vatter-
landt in der großen Noth verlassen, ist dann er-
kennt worde das selbe fördersamm sich! sollen ans un-
fern gräntzen gehn, da selbe bey dem gemeinen volck

sehr verdächtig, und das einsamme ruhige volck mit
aller unruhen usw. und reden möcht ausstiften, an-
hero aber wenn in diser Zeit in unserm land der

'einte old änderte gesehen wird, als ein feind zu be-

handlen angesehen wird: anbey aber wenn der Ent-
scheid unsers schicksaal vorbey ist, so mag der einte
old der änderte wieder zu den lieben landleüthen
ankehren, und es gnad und ungnad erwarten. Zwey
wachten sollen sie hin weeg führen.

136. In Ansechung den Flüchtlingen zu Engelberg ist er-
kennt, das die Jenige so sich dahin geflichtet Haben,
mögen da sehe, weilen die Waffenbrüder von ihnen
nichts wissen wollen: bis und so lang sich unsers
schicksal entschieden ist.

137. Betreff derjenigen slüchtlingen gwöhren so dem Hr.
Zunftmstr. Jos: Remigi von matt Todtengräber
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schriftlich übergeben, födersamm mit zwey Männern
voir Hans zu Haus sich informieren, ob sie gwöhr
aller hands ort finden mögen, nach demme sollen
sie selbe zu Handen nemmen, aufzeichnen, und dem
Zeigwarth schmiter behändigen.

138. Dem Hr. Kirchm: Ziaveri würsch solle aufgetragen
seyn nach seinem belieben die wachten zwischent see-

lisberg und ämmäten zu verftörckern, nit aus Miß-
traun der seelisbergern, sondern wegen andern ab-
sichten betreff Spionen.

139. Den 3 ten herbst 1798 Von Hr. antoni Maria Ma-
this mitleften Theil hat ein Hochweiser Kriegsrath
im Rammen des lands empfangen 196 gl:

149. dito von Hr. bruder Frantz Meyer hat ein hochw:
Kriegsrath im Rammen des landts an geld emp-
fangen — 699 gl: obige 2 Posten dem Hr. Casper
schmiter eingehändiget.

141. Der underleut: baltzer Ettli solle al,s Comandant zu
begried sich' begeben, und dort genaue aufsicht über
die da ligende Truste haben.

142. Murmstr. Duxer und sein gsell sammt johan Melch
K'äsli und Compagnie sollen aus ihren Posten auf
den allweeg Enemmos zurück und da verbleiben bis
auf weiter orderung, danne solle Hr. Victor steiner
sammt seinen Canonieren auf den Posten auf dem
loperberg sich begeben.

143. In des Hr. landtschätzer zelgers hütenen solle ordern
gegeben werden das bey ihrem s. v. sonnten nicht
mehr als zwey Mann seyn, die übrige zum stürm
und Trusten gehn, und das födersamm.

144. Des Remigi Zelgers Hutmacher gsell soll einsweileu
inhaftiert werden, und dann ein erameu mit ihne
Vornemmen.

143. Heüt abendts solle in jeder yrti der stürm aufgebot-
ten seyn, aber niemahls gestirmt geleütet werden /

als zu obrickenbach / und selber als stanns oberdorf
hier im dorf, ob der Mauren, Talwyhl, Wolfenschie-
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ßen usw. auch hier zu stanns einfinden, und alles
auf guter Hut stehn.

146. Dem jnnhaftierte soll für dismahl ein wenig supen
und brod gegeben werden.

KriegsRath-Verordnung vom 4 ten Herbst 1798

147. Baltzer Joller soll sich fördersam zu den scharps-
schützen sich auf den loperberg begeben, und dem ofi-
cier zur genauen aufsicht überlassen.

148. Fördersamm solle der aloys busiger vom ächerli
stanns / welcher sich da befindt / laut seiner Magdt
aussag aus das Rathhaus geführt werden, und da
eingesteckt bleiben bis auf weitere Verorderung, es

sollen ihne 6 Wachten mit geladnen gwöhren ihne
abholen.

149. Hr. weibel von wolfenschietzen solle eins weilen als
Landweibel old subsistut seyn, und sich aus dem
Rathhaus einfinden, und da eine genaue aufsicht
haben, und zur bedinung des hochweisen KriegsRath
seyn.

159. Den 4 ten herbstm: 1798 hat ein Hochweiser Kriegs-
Rath im Nammen des landts von Hr. Carli joseph
waser an geld empfangen ^ 29 dublonen sage

^ 249 gü
151. Den 4 ten Herbstm: 1798 hat ein Hochweiser Kriegs-

Rath im Nammen des landts von Jgsrau Cathrina
Lussi an geld empfangen 49 dublonen sage - 489 gl:
obige beide Posten dem Hr. quatierhaubmann einge-
händiget.

152. Die zwey topelhägen sollen von hier auf die Naas
gethann werden.

153. Die frömbde wacht an der Naas zu gersau solle der-
mahlen underwege bliben.

154. Zu kirsiten solle ein feldschlängli / wenn es die ofi-
cier erfinden / gethan werden.

155. Aus Mieterschwand solle ein feld Patr gethann wer-
den.
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156. Dem Comcurdant remigi Niderberger, franh jos:
Vonhoitzen, sack Welcher anrstadt befohlen worden
dort genau aufsicht zu haben, und dann sollen die

soldaten ihnen völligen gehorfamm leisten.

157. Hr. Niclaus odermatt Weingarten solle im dorf die
aussicht über die wachten haben.

158. Der N. N. Zainenmacher sammt Weib und Kind
sollen sich ausert das land begeben, und an rothen
schuhe geführt werden, anbey sollen sie sich nicht
mehr einlassen, ansonst sie als seind angesehen wur-
den: laut seinem accord der von buochs.

159. Jnskinftig sollen die soldaten bey nacht nimmermehr
so in die gfahr sich begebe, wird aber den Hrn. oficie-
ren ernsthaft vorgetragen.

169. Zu den Ehrw: Closterfrauen sollen zwey Herrn ge-
schickt werden, um dort zu sehen lehnsweis geld zu
enthöben, und nebstdemme das gantze land in ihr

161. states gebett anbefehle.

162. Dem Hr. Obervogt barmettler solle angezeigt wer-
den, das der Hr. fördersamm vor einem hochweisen
KriegsRath wegen eingenommenen geld betreff des
chorn / specificierte Rächneten zu geben, und das
schuldig gebliben aushändigen.

163. Dem Hr. Helfer zu begried und Hr. quatiermstr.
würsch zu buochs solle es ein vorrath mit frucht wo-
chentlich zu machen überlassen seyn, doch wenn es in
ein großes quantum kommen sollte, es einem hochw:
KriegsRath vorgetragen werden, überhin aber solle
es allzeit nach ihrem gutbefinden dorüber dispo-
nieren.

164. Maria amstadt begried solle sich betreff der 49 sack

fruchten befragt werden, ob er sie für ihne old den

KriegsRath ankauft habe, damann 69 dublonen ihme
geben und sie bezahlt der Mithä 17 gl: dahero ge-
hört 49 gl. zurück.

165. Hr. quatiermstr. würsch zu buochs solle auch ge-
naue Rechnung machen.
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166. Nach abgelesenem / underm 3 ten herbst: mit dem

Hutmacher gsell florian Eigner aus payrn gebürtig
von feüchta ohngesähr 36 Jahr alt / gemachten Pro-
ceß; banne ist der Proceß weiters zu machen, besoh-
len worden.

167. Mit aloys busiger solle heüt den Proceß Vorgenom-
men werden.

168. Dem Hr. Kirchm. Xaveri Würsch ämätten ist wegen
seiner vorsorg als den seelisbergern kundbar zu ma-

169. chen, von da denen zu Morschach belobt worden, und
ihme überlassen, und dann wenn srömbde brafe leüth
da vorbey giengen, sie sollen pasieren lassen.

176. Dem Canonier Comandant felix schilliger solle es von
einem hochweisen KriegsRath in allen fahlen über-
lassen seyn, nach gstalltsamm der fachen und seinem
gutbefinden, nach demme sollen sich alle ihme under-

171. gebene den gebührenden gehorsamm leisten, widri-
genfahls keinem soldat under ihme ein Receß solle

172. gegeben werden, als habe er von Hr. Comandant
schilliger ein Billet.

173. Der Proceß des aloys busigers ist noch nicht vollstän-
dig erachtet worden, sein magdt solle noch wegen
Jndich berufen und angefragt werden.

174. Wegen dem Vorschlag des Hr. Scharpfschützenhaub-
mann antoni dönni hat ein hochw: KriegsRath nit
eintretten wollen, weilen es allzeit im gwalt der Hrn.
oficieren überlassen, zu entlassen old zu tauschen.

175. wegen Hr. Feller und Hr. Näpsli ist nichts erlaubt
und erkennt worden, anbey aber in Zukunft mehr
einer vor dem KriegsRath kommen sollte, so solle
derjenige ein Billet vom Hr. Haubmann habe.

176. Wegen dem joseph hug Weber und Hr. joseph buo-
chers söhn die aus dem land sich geflüchtet, und Wider
ins land gekommen seynd, ist für dis mahlen nichts
erkennt worden.

177. Dem Hans jost Mathis soll angezeigt werden, das er
abendts dise nacht solle bey dem behörigen ort seyn,
und weiters greisen sie nicht in den Herrn oficieren
gutdunken ein.
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178. Mr dis mahl solle einsweilen an den behörigen or-
ten ein anken-Zädel angeschlagen werden und der
preis von 16 schilling, anbey aber zugleich solle we-
gen Mahl und brod auch dazu gesetzt werden und ein

179. brod à 18 schilling, danne solle sich ein Jeder in der
behörigen Jrti bey dem verordneten sich anmelden,
wer Mehl und brod verlangt.

186. Dem felch flieller ist nach seinem belieben ein Canon
vom allweeg aus stanstadt zu nemmen, begünstiget
worden.

181. Es sollen einsweilen ein underleutenant, zwey Cor-
poralen in: dorf gemacht werden und danne eine bes-

sere Wacht einrichten, damit geistliche und weltliche
persohnen nebst dem darf versicheret ist, und danne
auf alle genaueste aufsicht haben, und anständige
brafe leüth zur wacht bestimmen.

182. Den Raport von Hr. Comandant fruontz empfangen,
und zugleich ihme zurück geantwortet.

183. Auf wohlverhalten der frau landtweiblerin Anna
Marie stultz ist einsweilen auf dem rathaus zu seyn
beginstiget worden, mit ernsthafter erinnerung still
und ruhig zu sehn.

184. Auf Engelberg solle ein ernsthaftes Schreiben ge-
schickt werden an Herr Catäni, in betreff der flücht-
lingen, wegen ihren unbehutsammen Reden usw.
und ihren eigenen Leüthen zu Engelberg etc.

185. Den Raport vom grosiächerli erhalten, und zurück
geantwortet.

186. Denen in des Hr. Kirchm: Keisers hüten söwli ge-
nannt ist befohlen worden, das sie sich auf der wacht
zu großächerli einfinden sollen, und sich thätig erzei-
gen, widrigensahls sie nit gehorsammen sollen, sie zur
Hochen straf und ungnad gezogen werden, speis und
Trank sollen sie den Trupen um ein billichen preis
dargeben.

187. Zu Kirfiten sollen von dem daligenden holtz Bata-
rien gemacht werden.
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188. Dem Kirchm: gröbli ist aus morgens nacher Haus zu
gehn beginstiget, im fahl er ein anderer brafer Mann
stat seiner stellen wurde, und von den oficieren an-
genommen wird, heut abends soll er noch da seyn.

189. Des alohs busigers Magdt Jgfr. Anna Maria chri-
sten ist verhört worden.

190. Weilen das der Proceß des aloys busigers und die
bericht seiner Magdt anna Maria christen eintrifft
und er gantz alein aus forcht geflohen, ist erkennt
worden, daß der Proceß soll geendet werden. Danne
solle er heüt abends entlassen werden. Der Mahlen
ist ihme besohlen worden, das er sich nit ausert das
land begeben solle, und sich thätig stellen, und in
stürm gehen, dann wird er erst / nach dem das schick-

saal entschiden ist / zur stellung berufen werde, und
dann gnad- und ungnad erwarthen.

191. Antoni buocher von Kerns / der als ein Spion hier
im land umensahre / soll eingesteckt werden.

192. In betreff der Canon zu buochs ist Von einem hoch-
weisen KriegsRath an ort und stelle zu verordnen,

193. den Hrn. oficieren überlassen, erkannt worden, ins-
kinftig wird man nimmer mehr stürmen, bis mann
ordern vom Postilion vom Comandant ordern hat.

194. Hr. Comandant Würsch zu stannstadt solle Herr
gnossen Vogt Casper jos: lussi zum .KriegsRath schi-
cken.

195. Betreff des Landtsturm ist erkennt worden: das sich

alle die Jenige in stanns, oberdorf, Waltersperg, bü-
ren, Mattenweeg und Niderdorf und Kniri morgens
als den 5 ten Herbst zu stanns im darf abendts em-
finden, und wachtbar seyen.

196. Die Jenige zu Talwhhl so im stürm seynd vor dem
Bach sollen sich abendts guinli und Hr. Casper oder-
matt / und- jos: Niderbergers stras, und ausgenda-
cher sich- einfinden, und wachtbar sehn.

197. Wegen der im Rotzloch aus dem stürm ämmätten ist
es den Hrn. oficieren überlassen an ort und stelle zu
verlegen.
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198, Und die Jenige aus wolsenschießen, so im Landt-
stürm seynd. sollen sich abendts bey der Kirche in
des antoni odermatts Haus einfinden, und Wachtbar
seyn.

KriegsRath-Verordnung underm 5 ten Herbstm. 1798.

199. Betreff des N. N. Zaunenmachers sammt Weib und
Kinder / da wegen den auser frömbden wacht nicht
haben füglich Hinweeg geführt werd / solle es dem
Hr. quatiermstr. würsch zu buochs überlassen seyn,
selbe sollen mit einer versicherten wacht auf Uri ge-
führt werden gegen Sisigen.

299. In betreff der lieben Mitbrüdern von seelisberg / im
fahl sie angriffen wurden / wir sie mit hilfs Trupen
nach unserer Möglichkeit begegnen wollen / im gegen
Theil aber / wenn wir auch sollten angegriffen wer-
den / sie uns auch mit hilfs Trupen begegnen wol-
len, dem Kilchgang seelisberg den verpflichten dank

291. abstatten, an Hr. weisen Vogt N. N. gisler zu sisigen
ein schreiben abgehn lassen.

292. Den Raport Vom großächerli empfangen, und wider
zurück berichtet.

293. Vom antoni buocher solle heüt der Proceß Vorgenom-
men werden.

294. Dem Clements odermat / lut befelch der Hrn. ofi-
cieren / ist befohlen worden zu wolfenschießen die

gwöhr von den flüchtlingen abzusondern und hieher
zu bringen.

295. Dem Casper Zirer gebirtig von Menzigen / welcher
ein ehrlicher Mann scheint / ist einsweilen hier auf-
zuhalten in der gefährlichen Noth beginstiget, selben
auf Kirsiten auf fein Wohl Verhalten zur Mithilf ge-
schickt worden.

296. Der Proceß des antoni buocher,s solle weiters fort
gesetzt werden.

297. Der Raport von Hr. haubman barmettler empsan-
gen, und gleich zurück geantwortet.
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208. Dem joseph andacher ist aus Consideration seiner
frau ans Kirsiten zur wacht beginstiget worden.

209. Hr. Peter jann solle in sein roth eintretten, wenn er
will kann er seine bschwördten vorgeben.

210. Alle die Jennige, von stanns, wolfenschießen, und
Talwyhl usw. so im landtsturm begriffen seyn heüt
abendts zu stanns im dorf auf der hautwacht sich

einfinden sollen, um den verordneten befehlen zu ge-
Horsammen.

211. Vor Hr. qutiermstr. Haubmann schmitters Haus zwey
wachten wegen vorsorg sollen gestellt werden.

212. Wider alles verhaften / gott wolle alles behüten /

wenn wir müßten underligen, und den frantzosen
müßten überfallen werden, so sollen alle schristen so

währen dem Kriegs verachtet worden / sollen von mir
/ wenn es sehn kann, versorgt werden, fahls es nicht
sehn kann in das feür.

213. Der glarnergsell soll bey dem Hr. Zeigwarth arbei-
ten, im fahl er sich weigern sollte, solle er aus dem
land verwisen seyn.

214. Valentin wafer in diensten Engelberg solle förder-
famm und eilends auf stanns kommen laut landts-
gmeindmehr, und sich thätig zeigen, bey den sehr ge-
föhrlichen Zeiten.

215. Dem eingesteckten inhaftierten Mann antoni buocher
solle seine fachen und wahren eingestellt seyn und
selbe nit mögen ausert das land geführt werden, bis
und der frantzischg flieller um seyn fach bezahlt seyn
wird, ausgenommen die oberkeitliche Kästen gehn
vor laut articul.

216. Den 5 ten herbstm: 1798 hat ein Hochweiser Kriegs-
rath im nammen des landts von Egeni Mathis an
geld empfangen 300 gl: sage dreyhundert gnldi' dem
Casper schmitter eingehändiget.

217. Denen vom loperberg solle eingebrichtet werden, das
sie alle morgens ein staseten zum KriegsRath ein-
schicken, und danne genaue absicht haben.
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218, Denen auf der fangen solle zu röhren angezeigt wer-
den, das sie den foldaten holtz, und Wohnung im gaa-
den geben,

219, Wegen hutmachergfell solle weiters wegen faltschen
stafeten processiert werden, da ich sollte die selbe ge-
schriben haben.

229, Herr johannes würsch soll sich eilends aus ämmätten
begeben, und von da mit Hr, lkaveri auf seelisberg
sich begeben, und 199 Mann hilssTruPen verlangen.

221, Dem Casper jos: lussi und srantz christen sollen eins-
weilen das allmend Vich zu melchen, besohlen wor-
den wegen großen abgang der leüthen,

222, Auf des Melchior odermats schreiben betreff der Kä-
sen zu Dallwyhl fort zu führen ist nichts darüber
erkennt worden, weil mann nicht weis, was für eine
bewantnus e,s mit der fach haben wurde, wenn es

ihnen bekannt wurde, als dann behalten sie sich vor
das mehrere zu erkennen,

223, Zu wolfenschietzen, und dallwyhl so fördersamm ge-
gschickt werden und stürm geleitet werden, weilen es
sehr geföhrliche bricht eingefunden von Hr. Common-
dant zu stannstadt,

224, Die zweyte Information old examen ist mit dem
hutmachergfell florian Eigner gemacht worden, der-
mahlen folle er noch da verbleiben bis auf weiteren
bestich.

225, Dem Fidel huser / welcher hier gebohren / ist in
stürm zu gebrauchen beginftiget worden; weil er vor
KriegsRath gstand und angehalten, nebst demme
Hans jos: Kiendli auch dazu. Dem erstern soll ein
gwöhr gegeben, und dem Kiendli ein Knitel.

226, Wegen den schützen der hobisfen / welche von dem
spisfen auf stannstadt geschossen werden, eine feür
sprühen von hier solle fördersam aus stannstadt solle
geführt werden,

227, Das schreiben von unsern lieben Mitlandtleüthen
von ob dem Wald hat der hochweise KriegsRath von
Hr, Haubmann Barmettier empfangen.
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228, Der arretierte frömbde / an der Naas gefangen

Mann / von Lucern gebürtig / solle heüt abendt und
dise Nacht zu buochß aus der hauptwacht verbleiben,
und versorgt werden, banne morgens mit einer wacht
zum undersuoch auf stanns geführt werden.

KriegsRath-Verordnung underm 6 ten Herbst 1798.

229. Herr quatiermstr. alohs Zelger solle fördersamm
Play anschaffen.

230. Dem frantz jos: odermat hinder dem Wasser Wölfen-
schießen so zu wolfenschießen alle gwöhr und Patro-
neu aufzufordern befohlen worden, fahls sie es ihme
nicht geben wolle, so mag er sie gwalthätig nemmen,
und selbe anzeichnen.

231. joseph antoni christen, wisen Migis — welcher mit
einem Kind arretiert worden auf dem Mietter-
schwand, dahero weil er zu altnacht gekaust und ein
Haus hat, und der hausrath wircklich auch, dahero
mag er mit Weib und Kind ungehindert auf altnacht
passieren.

232. Herr joseph schürman gebürtig von lucern solle auf
Uri / nach genauen Undersuoch vom gehörigen ort /

seinen gsäften abzuwarten ungehindert passieren
kann.

233. Den Raport aus großächerli empfangen, und zu
Ruck geantwortet.

234. Den Raport von Hr. Comandant Würsch staun-
stadt erhalten, da er sich beklagt, das seine Underge-
bene ihme schlachten gehorsamm leisten, dahero solle
heüt dem Hr. psarrhelfer ordern gegeben werden,
dorthin zu gehn und dorten die leüth ermähnen.

235. Die Kugel in Zirihund sollen hier Vom Zeighaus
auf stannsstadt geführt werden.

236. Die Fösser mag der Megger oder fitznauer jos: Zim-
mermann / wo er schriftlich vorgeben / auf Meegen
mitnehmen.
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237. Raport von der Naas hat sack Melcher amstat ab-
stattet, und hat nichts Neues, und zurück geant-
wortet.

238. Ueber das schreiben vom 5 ten von unsern lieben
Mitbrüdern von ob dem Wald solle keine antwort ge-
geben werden.

239. Niclaus odermat Weingarten, solle hier im dorf blei-
ben, und seine schuldigkeit thun.

249. Alle noch gebliben brauchbare missige Männer sol-
len auch im dorf gebraucht werden.

241. Raport von Enemmos empfangen, und nichts Neues
eingefunden.

242. Felix näpfli soll als Comandant auf ächerlsi und
frantz schmiter auf den allweeg.

243. Von Hr. frantz Vallentin durrer ein faß Caffee
empfangen Vom obigen faß Caffee von Hr. Jost Gut
an geld empfangen — 516 gl: sage finf hundert und
sechszehn guldi: im Namen des landts. Dem Hr.
quatierhaubmann schmiter eingehändiget.

244. In ansehung des Hr. Kirchm: Niderbergers aufor-
derung der ^4 gl: wegen feiner Vogtsfrau an Casper
Etli zu buochs, hat hochw. KriegsRath nichts dar-
über erkennen wollen, weil er aufer dem land ist, ist
sein sach nidergelegt, dahero wird es under den gmei-
nen gölten gehören.

245. Zunftmstr. Bernhard odermatt schlosser, sammt sei-
nem gseell, und Casper Käsli sollen fördersamm auf
stannstadt sich begeben, und die feürspritzen be-
dienen.

246. Allen und jeden Truppen insgesammt werden ernst-
haft ermahnt und erjnnert, das sie den Hrn. Osicie-
ren allen gehorsamm leisten sollen, und in keine Un-
einigkeiten tretten, das es ja allen und jeden bekannt,
das Jedermans willungs Meinung gewesen, sich tap-
fer, und thätig gegen dem feind zu währen / in christi
Jesu willen / seht doch Einig, und Murret nicht /

denn wo einigkeit herscht, da wohnt gott. fiat.
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247. Der frau Clara lussi, welche armm und verlassen

krank im bett ligt, ist gl: 3 für ein allmuosen zum
wohl des lieben vatterlandts beginstiget worden,

248. Dem Hr. Haubmann in der ersten Roth die Truhen
bey St, Jacob anbefohlen,

249. Jnskinftig wenn mehrere verdächtige leüth arretiert
werden, sollen aus die Wachtstuben geführt werden,
danne von dem wachtmstr. genanist undersucht werde.

250. Morgens um 7 Uhr sollen von den Truhen buochs,
begried, ämmäten sollen 24 Mann gute scharpfschütz

gezogen werden, danne auf der hauhtwacht zu stanns
einfinden, und der befehle zu erwarten.

Kriegsrath-Verordnung underm 7 ten Herbstm: 1798.

251. Auf arni, Triehenfee, und lutersee wegen den wach-
ten Truhen geschickt.

252. Dem Hr. jos: feürabendt ein anbefehlungsschrerben.

253. Die sidenballen auf Engelberg lassen passieren.

254. Von buochs und begried hilssTrupen auf Enemmos,
da sie angegriffen.

255. Im fahl sich Jemand gefangen wurde geben, solle
ihnen nach christlicher libe parton gegeben werden,
und nicht mehr fort lassen, aber mit dem Todt ver-
schonnt werden.

256. Alle die Jenige, so Play Pulver, Zinn gwöhr und
wafen haben wurden, sollen heüt in Eil fördersamm
in des Hr. quatiermstr. Haubmann schmiters Haus
tragen, ihnen lassen anschreiben, und dann nach di-
sem Wider ihnen gutgemacht und bezahlt werden
solle.

257. Das schreiben um zwey Hunten / so der Patr gabriel
als seid Pater auf großächerli an St. Magnus
abendt 1798 verzeichnet, ist durch aus von einem
hochweisen KriegsRath angenommen und gutgehei-
sen, und noch belobt worden.
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268. In Eil wird auf St. Jacob berichtet, das sie sich

nicht vorrucken sollen, weil von ob dem Wald Cano-
nen hör geliferet werden, danne alles under den
schütz gottes, und Mariam anbefehlen.

259. Auf alle wachten soll das Signal von einem Mann /

welcher nach allem verzeichnet ist / gegeben werden.

269. Da sehr Klàgten gefallen / das Hr. quatiermstr. old
Haubmann Casper schmiter so schlachten Käs zu den
Trupen auf Enemmos schickt / dahero solle er zu
Enemos von Hr. Mathis barmettler den Käs ge-
nommen werden, weil die bezahlung der mahlen
nicht so gschwind gesorderet wird.

261. Im gantzen land solle mit den glocken gestirmmt, und
in allen Kirchgängen, und yrtenen gebettet werden

262. vor dem allerhöchsten um baldige Erlösung, auch den
Hr. vättern Capucineren und Clostersrauen anbe-
fohlen zu betten.

263. Den Raport von der Naas empfangen, nichts Neues
begegnet, und zu ruck ordern geben.

264. Hellt morgens um halbe sechs Uhr ist manu zu St.
Jacob vom feind sehr angegriffen worden, und ist
von uns der feind zwey Mahl schonn zurück geschla-

265. gen worden, da mann sicher vernommen, das sich

etwann 3999 sranzosen zu ob dem Wald befinden.
Herr! Errette uns von dem feind / welcher uns llber-
fallen will / fiat.

266. Bis an hin um Mittag ist von unsern hertzUeben
landlellthen noch kein Mann verletzt, noch umgekom-
men ist.

267. Es solle einigen Particularen Weibsbildern ermahnt
werden, das sie nicht die gutdänkende lellth mit
forcht und schröckenbildern anmaßen sollen, ansonst
werden sie zur behörigen straff gezogen werden.

268. Unsern landtlellthen / welche gestochen und sich als
verräther des lieben vatterlands seynd, und erzeig-
ten, sollen in den Tresen und währenden schlachten /

wenn sie sich schonn wollten gefange geben, und um
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parton anhalten, gwöhr ströcken: / kein parton er-
theilt werden,

269. Von Hr. Casper joseph Keyser 26 lojudor sage zwey-
hundert und vierzig guldi empfange welches dem Hr.
quatier Haubmann schmiter eingehänndiget worden.

276. Dem Haubmann Hans melch würsch ämmäten ist al-
len gwalt ertheilt zu befehlen, und die undergeben
ihme gehorsamm leisten, zu gleich dem Hr. Kirchm:
Taveri würsch und dem Haubmann Hans melch
würsch betref den dortigen alpen des gäntzlichen über-
lassen, von dort zu berufen, und andern aufen zu
thun, bey straf und ungnad eines hochweisen Kriegs-
rath.

271. Der stürm von begried und ämmäten mag einswei-
len Wider auf ihre Ort und stelle sich begeben.

272. Hr. Comandant Würsch verlangt einige Mann ins
Rotzloch, dem Hr. Comandant überlassen, es sollen
nach feinem belieben von dem allweeg genommen
werden, als 26 gute scharpfschütze.

273. Hr. Peter jann ist wegen seinem zustand einsweilen
entlassen worden, doch solle er die wacht im dorf hel-
sen versehen, und dem Hr. Zeigwarth helfen Kuglen
gießen, oder Patronen machen,

274. Betref des achers ob da volck weg sollen, dem Hr.
Comandant würsch« überlassen.

275. Da von Hr. quatiermstr. einberichtet worden, das die
liebe alte Mitbundtsbruder von schweitz heüt abendts
zu buochs anlangen werden, um uns in difen gefähr-
lichen und höchst bringenden Nöthen hilfreich bey zu
stehn — im fahlen sie zu bugchs an langen werden,
sollen sie brüderlich und freündschaftlich empfangen
Werden, und ihnen lassen vorstellen, entweders dise
nacht zu buochs zu bleiben, oder aber / weil die ge-
fahr sehr groß / auf stanns zu gehen.

276. Abendts um halbe neün Uhr seynd unsere alte liebe
puntsbruder von seelisberg Canton Uri etwan 36
Mann mit einem sahnen hier in stanns angekom-
men, und dann in aller freündlichkeith höflichst emp-
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fangen worden, als von ihro hochw. Herr Pfarrhelfer
Casper jos: lusfi sammt dem gantzen KriegsRath
sammt dem schriber, Um uns mit aller Möglichkeit
hilf zu leisten,

277, Wegen besoldung allen gmeinen soldaten insgmein,
als solle einem Mann, der unter dem gwöhr stuonde
per tag ein halb pfundt Käs à 4 s: 3 a. ein halb
Vierteli brod à 3 sch: gerechnet nebst noch 16 schilling
an geld macht zusammen 17 s 3 a.

Kriegsrath-Verordnung underm 8 ten Herbstm: 1798.

278, Morgens um halbe vier Uhr seynd unsere alte liebe
puntsbrüder 266 Mann mit einem sahnen vom lob-
lichen Canton schweitz hier in stanns angelanget, um
uns alle mögliche hilf zu leisten, und seynd von uns
in aller freündlichkeit behörig empfangen worden,
und seynd starcken gangs zu den Trupen auf Enem-
mos abmarschiert.

279, Die wachten von der Storreg / bis an 4 wachten /

sollen sich fördersamm auf das joch begeben, da mann
286. sichere Nachricht hat, das durch das Melchthal kein

feind kommen werde,

281, Der frau Cathrina Barbara odermatt als Wirthin
auf dem allweeg soll angezeigt werden / weil über
ihro Klagten gangen, das sie sich so schlächt und in-
tressiert mit den lebensmittel mit den soldaten um-
gehn / das sie mit speis und Tranck die soldaten und
Hr. oficieren in einem billichen preis bewirthen solle,
und sich thätig und unintressiert zeigen solle, da es

ihro nicht wenig am hertzen ligen sollen,
282, Ein Hochweiser KriegsRath hat von Michel Durrer

an geld empfangen 81 gl: sage einundachtzig gnldi
den 7 ten herbstm:

283, Ein Hochweiser KriegsRath hat von Hans melcher
barmettler an geld ampfange — 366 gl: sage drey-
hundert und sechzig guldi: den 7 ten herbstm: beyde
Posten dem Hr. quatiermstr, old Haubmann schmiter
eingehändiget,

S
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284. In ansehung der Metztg hat ein Hochweiser Kriegs-
Rath dem soft antoni busiger Metztger befohlen, und
ausgetragen, das er / wenn er ein Metztgkuh weiß
/ solle nemmen mögen, und nicht darum märchten,
danne selbe schlachten, und selber nach währschaft der
wahren der Metzger den preis machen kann, selbe

auswogen, und gute Rechneten behalten, theils was
er zu den Trupen schickt, und Particularen gibt, dam-
mit dem Eigenthumer um seine Zahlung auch billich
begenet wird, weiters solle er sich versehen mit
Metzgvüh. und danne in atzungen möge einfahren,
und solle dann billich der preis gemacht werden, und
bezahlt.

285. Es solle keinem / der das 17 te Jahr nicht erfüllt
hat / das pree gegeben werden, und keiner toplets
pree nemmen solle bey straf und ungnad eins hoch-
weisen KriegsRath.

286. Das hälmi solle in des Hr. Doctor frantz odermatts
Haus von seiner Magdt abgesorderet werden / in an-
sehung, da er sich geflichtet / und solle auf das rath-
Haus gethann werden, im fahl mann es brauchen
mus, solle gebraucht werden, die Caution solle eins-
weilen noch da auf dem Rathhaus verbleiben.

287. Zugleich solle von des Hr. landtsfendrich busigers
Magdt den lantsfahnen abgesorderet werden, und
selben auf das Rathhaus thun.

288. Die Canon von begried sammt den Canonieren solle
fördersamm auf stannstadt geführt werden, weil sich

allzeit die gsahr näheret.
289. Den Raport von Hr. Comandant würsch erhalten

mit berichtung, das ein soldat zu stanstadt vom feind
mit einer hobitzen an ein einer Hand sehe geschädiget
worden.

290. Dem Zundel Nazi solle 20 bazen aus Consideration
des sridens geben werden.

291. Victor Niderberger zu Niderbüren von Triepensee
stattet den Raport ab, mit vermelden das gägen
änschglen weit um kein feünd vorhanden sehe.
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292. Die bsatzung auf joch solle dermahlen verbleibe??, bis
auf weitere Verordnung und sollen sie aus den Tru-
pen ein Comandant gegeben werden, und demme soll
allen gehorsamm geleistet werden, und genaue auf-
ficht haben.

293. Es solle zu den 4 wachten aus storreg noch mit 12
wachten verstörckeret werden, und das fördersamm.

294. Hr. Wendel wigerts von schweitz will auf brunen pul-
ver und bley abzuholen, und so bald er in buochs
angelangt mit der wahren solle von dem quatiermstr.
würsch laut seiner Rechneten bezahlt werden.

295. Die Margitänter von Rohren und St. Jacob En-
nemmos sollen fördersamm hier sich bey dem Kriegs-
Rath einfinden.

296. Den Weibsbildern solle auf großächerli der abscheid
gegeben werden, und sich! uacher Haus begebe??, bis
auf weitern befehlen.

297. Der Frau Veronica flieller / in betref der frucht
/ solle nach Maasgab von Hr. Remigi Joller begeg-
net werden, wird aber alles dem Hr. remigi über-
lassen.

298. Die soldaten von St. antoni / so sich auf stannstad
begeben, sollen widerum auf ihre Posten hingehen.

299. 12 auf Storreg wird Herr Comandant würsch von
stannstadt hier herschicken.

390. Dem Harrschier stölli solle mit seine?? zwey Mit-
gspannen als für 3 Mann ein Tag als — 1 gl: 35 s
zusamme bezahlt werde.

301 Abendts um halbe vier Uhr sehud widerum wahre
treüe bundtsbruder von dem löblichen Canton
schweitz hier in stanns mit gwafsneter Hand ankam-
men.

302. Alle Trupen van dem löblichen Canton schweitz solle
ihrem Comandanten überlassen seyn an ort und stelle
zu verlegen nach seinem belieben.

303. Heüt abents solle fördersamm Hr. Comandant fruontz
den Meinrad amstadt hostetten auf stanns zum
KriegsRath schückhen.
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364. Dem Niderbauen hüett ist des gänzlichen überlassen,
im fahl sich die Noth und umstand erforderet.

365. Hr. alohs acherman / da er sich heut sehr verdächtig
in stannsstadt zeigt hat / ist ernsthaft von einem hoch-
weisen KriegsRath ermahnt worden, das er sich in
seinem Haus verbleiben solle, und sich nicht lassen
blicken, / weil er am leben ausgesetzt ist / und das bey
hocher straf und ungnad eines hochweisen Kriegs-
Rath.

316. dlk: welcher den Franzosen zu hergiswihl ihr schütz

von den hobisen soll gezeigt haben mit der Capen,
und dem Zundel Nazi ein streich ins gsicht gegeben
hat.

367. Der Zaunenmacher / da er Sittlich angehalten das
band auf zu thun: / sammt Weib und Kinder solle
förderfam das vatterland quitieren, laut schon er-
gangner Erkcmtnus, widrigens fahls er wider das
land betretten sollte, so solle er nach aller behörde
von einem hochweisen KriegsRath zur strafe gezogen
werden.

368. Das ansuchen solle an Hr. obervogt barmettler we-
gen ruckstehndem geld / betreff des Korns / gemacht
werden, und specificiert sein rechneten vorweisen, die
Visiten solle Hr. Victor Niderberger, und Hr. Kirchm:
Hans melch wafer machen.

369. Auf befelch eines hochweisen KrigesRath solle dem
jacob Zumbiehl zu büren angezeigt werden, das er
an ort und stelle solle sich begeben laut feiner schul-
digkeit.

316. Jacob Zumbiehl, Kuächt ins scheibers solle heüt
abendts sich hier in stans auf der hauptwacht mit un-
der und übergwöhr sammt den Patronen einfinden.

3l l. Jedem Wirth solle angezeigt werden, das er einem
gast zu einem schöpli wein nicht mehr als für ein
schilling brod geben folle.

312. Die frucht des Hr. weisgörbers sannen solle Hr. re-
migi joller auch möge zu der andern wahr brauchen,
und Rechnung behalten.
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313, Heüt abendts solle auf großächerli fördersamm ge-

schickt werden, und melde das sie gute aufsicht haben
sollen, in demme mann gefahr fürchtet von den fran-
zosen überfallen zu werden, wenn sie etwas spüren
sollten, so solle es fördersamm zum KriegsRath ein-
berichtet werden,

314- Felix Niderberger ist zu altnacht erschossen worden,
k. I.

315. Dem Hr. wachtmstr. Niclaus odermat ist anbefohlen
worden, das er den angfert Remigi gut nebst allen
verdächtigen solle in den stürm auf den allweeg thun,
und den oficieren zu ihrer guten aufsicht anmahnen.

Seilage V.

Aufruf der Eydgenofsen von Unterwalden nid dem Kern-
Wald an ihre Mitbrüder von Ob dem Wald.

Brüder, Liebe, Getreue Tapfere alte Bundesbrüder!

Einigkeit unserer Väter stiftete unsere Freyheit, versicherte
unsere heilige Religion, und ihre Diener, Weib und Kin-
der, Eigenthum, und Vaterland; Uneinigkeit, oder Tren-
nung brachte uns allbereit um unsere Freyheit. Liebe
Getreue Brüder! Euere älteste Brüder leiden wirklich Noth,
nachdem sie um die Freyheit gekommen: man hat diesen,
und allen dene, die es mit Gott und dem Vaterland noch
redlich meine, Mord und Tod geschworen. Und das gleiche
Schicksal ist auch Euch bereitet, wenn ihr nicht wachtbar
und thätig mit uns Euern Getreuen Bundesbrüdern stehen
werdet. Fürchtet Euch nicht: vertrauet auf Gott, wie un-
sere Väter, und stehet mannlich für seine heilige Religion
und das gemeinsame Vaterland, die man zu Grunde rich-
ten will. Gewiß, Gott der Herr der Heerfchaaren wird uns
nicht lassen: Wir stehen für die gerechteste Sache: für seine
Ehre, für das Heil unserer Seele, und für das Seelenheil
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unserer Nachkömmlinge, die uns ewig fluchen würden,
wenn wir es so liederlich vergeben sollten.

Uebrigens, Liebe Brüder! erhalten wir eben heut die
sicherste Nachricht von zween Keiserliche Generalen als
Hohe und Aufenberg, das; der Keiser aller nächstens mit
einer großen Macht in die Schweiz einrücken, uns beyste-
hen, und in die alte Rechte einsetzen werde. Er läßt uns
aber auch zugleich! anzeigen, daß wir den Gott- und Pflicht-
vergessenen Eyd der Constitution nicht schwören sollen.
Sollte aber jemand in der äußersten Noth schon geschworen
haben, und nach genauer Untersuchung nicht schuldig be-

funden werden, hat noch Hoffnung, wie andere biedere
Schweizer gut aufgenommen zu werden.

Brüder! Dieses haben wir Euch um Euer Heil, und
um unser Heil Willen in aller Ausrichtigkeit, die wahren
Schweizern eigen ist, anzeigen wollen. Brüder! seyd unsere
Brüder: wir sind es auch, und wollen es immer, und in
kurzem fröhlicher seyn.

Actum Staus in Unterwalden
nid dem Kernwald d M te Äugst

1798
Präsident und Kriegsratb

allda.

Seilage VI.

An den Wolversammleten Hochweisen Kriegs Rath unsern
verehrteste Landesvättre Stans

Hochweise Hochgeehrteste Herrn!
Heüte habe ich mit einigen Vorstehern unsrer gemeinde mit
zuzug Hr. Kirchmr. lav. Wirsch ab Emmetten über unsre
wirkliche Lage zu Beggenried eine berathschlagung gehalten,
und wir haben einmütig erfunden, daß für Begried eine

ganze Rott samt den sturmleüten von Beggried und Em-
metten allerdings nothwendig sehe, um uns im fall eines
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feindlichen angrifs in gehörigen Vertheidigungsstand zu
sezen; gelangen demnach mit der bitte an sie Hochgeehrteste
Herrn, uns fördersamm eine Rott samt dem bemeldten
stürm nach Beggried zu ordnen.

So eben vernehme ich durch sichre leüthe von Beggried
und Emmette, das heüt einige französische officiers von
Kißnacht nach gersau gekomme und dort von Ihnen per-
sönlich gesehen worde. Diese officiers sollen sich in gersau
geäußert haben, ihre absicht sehe, nach Altdorf, um vom
dortigen Distrikts statthalter den durchpaß durch seelisberg
zu erhalten. Hoffe aber, nach der heutigen zu Seelisberg
gehabten Conserenz, werden diese Herrn sich vergebens da-

rum bemühe.
ich habe sogleich die ankunft und das vorhaben dieser offi-
ciers den Seelisbergern durch einen brief angezeigt, und
morgen werden neuerdings 2 Männer nach Seelisberg ab-
gehen, um zu vernehmmen, was dort vorgehe. Gott mit
uns und Maria!!!

ich habe die ehre hochachtungsvoll zu geHarren
Hochgeehrteste Hre
Ihr ergebenster Dr.

Beggried den 1

herbstm 1798. Caspar Joseph Käsli Pfarrer

öeilage VII.

Verzeichnus des gelds, so den 29ten augstm: 1798 von ei-
nigen Particularen ist dem hochw: KriegsRath eingehön-
diget worden, als

Von Hr. pfarrhelser lussi 19 dublonen à 129 gl:
Bon Hr. Chornherr lussi 49 dublonen à — 489 gl:
Widerum von Hr. Chornherr lussi von oberkeitlichem geld,
weis nicht wie vill, welches dem Hr. Casper schmiter als
quatierhaubmann eingehändiget worden, um selbes zu zeh-
len, und uns die summa angeben.
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obiges Geld ist under obige dato dem Hr. Casper schmiter
als quatierhaubmann eingehändiget worden, von welchem
er Rechnung führen mus.

Vom obigem dato hat Hr. Mathis barmettler dem hoch-
weisen àiegsRath 215 dublonen eingehändiget macht —
2580 gl: an geld gerechnet.

Vom obigem dato hat Hr. psarrhelfer Casper lussi dem
hochweisen Kriegsrath 20 dublonen entlehnt hat.

Bemellte 235 dublonen seynd dem Hr. Casper schmiter ein-
gehändiget worden.

den 30 ten augstm: 1798 von Hr. Mathis barmettler im
Namen des lands 20 dublonen empfange, dem Hr. Casper
schmitter eingehändiget.

den 1 ten Septembr — 98. Von alt sigrist sranz jos: von-
büren 150 gl empfange im Namen des lantds dem Hr.
schmiter eingehändiget.

den 3 ten Herbstm: 1798 Hat ein Hochweiser KriegsRath
im nammen des landts von Hr. antoni Maria Mathis an
geld empfangen — 1 9 6 gl :

dito von Hr. bruder Frantz Meyer hat ein hochweifer
Kriegsrath im Nammen des lands empfangen 600 gl:
obige 2 Posten dem Hr. Casper schmiter eingehänndiget.
Jedem Handschrift geben.

Den 4 ten herbstm: 1798 Hat der hochweise KriegsRath
Im Nammen des lands von Hr. Carli wafer an geld emp-
fangen 20 lojudor sage 249 gl:
dito von Jgfrau Catrina Lussi an geld empfangen 49 du-
blonen sage 489 gl:
beyde obige Posten dem quatiermstr. old Haubmann schmi-
ter eingehändiget.

Den 5 herbstm: 1798 hat Hochweiser KriegsRath von
Egeni Mathis 399 gl: geld empfange.

Dem Hr. Casper schmiter eingehändiget.

Den 6 ten herbstm: 1798 hat Hochweiser KriegSRath von
Hr. frantz Valentin durer ein faß Casfee empfangen.
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dito vom obigem faß von Hr. jost gut an geld empfangen
516 gl: sage finfhundert und sechzehn guldi: dem Hr.

guatierhaubmann schmiter eingehändiget.

Den 7 ten Herbstm: 1798 von Hr. Casper Keyser empfan-
gen 20 lojudor sage zweyhundertundvierzig guldi, dem Hr.
guatierhaubmann schmiter eingehändiget.

Seilage VIII.

Verschiedene Eingaben an den Kriegsrath oder Anord-

nungen desselben, u. a.

1. Erstens sohle sich die oficier so im Land seind sohle sich

ihrer compagney an nähmen, seind aber geflichtende
2. officier in eint oder andere rotte so mag die manfchast

aus ihrer rott die abgehende officier ersetze oder finde
sie selbe nicht so mege sie aus dem stürm gezoge werde.

3. Zweitens alle rotte disen abend hier einsindlich mache
und dem comandante überläse sie zu bestihmen wo er
glaubt das es nothwendig sey.

4. drittens eine anstaltig wie man die blesierte auf hebe
und wo man selbe verlege.

5. Auß Guotachten, des Herr Haubtmanu Tens, und Herr
Oberleüttenammbt Wafer, sammbt meiner Wenigkeit
unter zeichneter, denn Herr Haubtmann Horlacher,
gebrütet eine müntliche Vorstellung zu machen, vor
dem Hochweisen Kriegs Rath.
St. Jacob d. 30. August

1798 Haubtman Barmettlerr

6. Der fischer Melch soll viles Wider den aloys businger
wissen, er ist beym obern adler.
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7. Eben hat ein Ehrlicher, Klögermann mich erinnert,
in dem hintre Kirsiten bis an die Matt seyn verschi-
dene Posten, wo der feind unvermerkt den Zugang in
unser land finden, und große schaden thun könte, ich

glaube also nothwendig zu seyn durch ein officier heüt
noch dise gefährliche örter zu visitieren, und zur sicher-
heit mit schiltwachte besetzen zu lasse, ich wile aber ales
Ihrer klugheit und einsicht überlasse.

8, Hochgeachter Kriegs Rath!

Ich habe die Oehre, und Hochselben zu wüsten zu
mache daß biß dahin, gahr nichts war vorgefallen,
ausert die verflossene Nacht, ungefähr um 9: Uhr,
seynd 2: old 3: schiß aus dem Mitterschwander bürg
loßgeschosten worden. Die Ursach der selben, wahr dise,
da die schiltwacht Jemandt solle gesehen haben, und
zum 3. Mahl angefragt habe und Jhme keine ant-
wort gegäben habe, weiter weis bis dahin Hochselbe

nichts zu berichten.

St. Jacob d. 31: August Gehorsambster Diener

9. Aus Erkantnus des Kreügsraths ist erkönt jedem sol-
dat als uf 6 mann täglich 5 Pfund brodt soll gegebe
werde welches in 3 zusamme gestoßen brödli soll ge-
macht werden.

19. blk. Zu wisse steht Jhne gelüebte brüeder das unsere
wahre absieht seün. Sie sowohl als uns selbst vor den
noch trotzende und sich schon gezeügten gefahren ge-
meünschaftlich und brüederlich zu vertheüdigen auch
unsern Feünd, welche aller orth greüel und verwüe-
stung anrichten von Ihren und unseren gräntze abzu-
treüben.

1798 Frunz Comadant

actum den 31 äugst
1798

Jos: Trachsler
schrüber
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11, Wohl gebohrne Herren!

Ich habe die Oehre, und Hochselben zu wüssen zu ma
chen, das; die Herren von obenwalden, der gestigern
Eeifer wo sie gezeigt haben, sehr verleschet war, In
deme es Jhnn, sehe überbracht worden, daß schon wirk-
lich in faxten Reither sollen angekommen sehn, welches
aber nur ein aufschnitt war, von dem gutten schelmen
pahr. Bis dahin weiß ich sonsten nichts Neüwes zu
berichten, als gott sey dank, das wir alle sich Wohl
befinden.
St Jacob da, 2: 7bris Frunz Comadant

1798

12. Aus der 10 te Roth sind abwäsent folgende

Taferi Traxler, Remigi Zälger, Maures von Mat,
Baschi wirtz gàrber, Alenwis Buosiger, Alenwis guoth
garber
obige von stans

Jost Huser am birgen, Antoni ZumBiell zu Buochs,
Baschi Remig bagenstos stanstadt, Maria bagenstos
stanstadt, Nichlaus Dem wolfenschieße, Jacob Jo-
seph deni Wolfenschieße, Melcker schalbärger Enemos,
Stäfan Wirsch uf ämäthen, Remigi bärenlinger beg-
ried, stadt Peter Ränger ist auch Niemand, Maria
Joller Wolfenschießen, Antoni odermat Dalenwill,

Haubtman Melcher Guoth.

13. Hier folgen die Jenigen welche aus der 9 Rot von
stans ab gen

1. Alois acherma alt haubtm wiser ist hier,.
2. Antony Joller alt fäldweibell Ost hier,.
3. Joseph tragler (ist quaticrmstr. wegen Mahl und brach

4. Seiller lush (ist gestochen)

5. gnosen Vogt Von büren (bat des Rhein Carlis dnra
odermatt verdinget)
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6. lorentz christe Ried list g^flochcu)

7. glaser guot welcher brästhaft ist
8. allois Vogkiger Psister (muß hier metzgeu und bnchen>

9. meister srantz Joseph schmiter
10. Remigy Zälger scharpfschitz list qslocheu).

11. casper guot scharstschitz

gäbe den 8 tag Herbstmonat ano 1798

Jacob Horlacher haubtm.

14. Schätzbahreste Verwalter und treüeste Bersorger des
VaterLandts. Neülichen Erhielte ich widerum ein
Mann zu meinner Compnie über welchen ich! mich im
eingyng erfreuet als bald aber wird mein srehd in
Leid verköhrt da ich Nachricht erhielt, daß er ein flicht-
ling und sich aus dem Vaterland begäben. Aus wel-
ches ich! aus zu traue meinner soldaten, habe lassen

zue aabääll schlagen und ihnnen solches nach meinner
schwachheit vorgestelt da haben sie ihre kluoge an-
schlege dahin geschlossen daß sie lieber an geringer
Zahl, in wahrer Vertraulichkeit streiten, als kleinn
gläubige, wo nit gar ihre eigen Feynde unter ihnnen
Haben wollen, in ansechung, dese weilen es ein spann
zue mehreren gsahr, der der übrige gefliehten gesche-

chen möchte. Und so gar die ärgste Veräther des Va-
terlandts sich unseren gräntzen nöchern dürften, und
widerum, die alte uneinnigkeit under uns hörschen
würd. Hier haben sie disen knaben Remigi Buosinger
in stans. Ich entpfehl mich in ihre vorsorg
Enenmoß den 3 te 7bris

1798 Haubtmann von der Erste Roth
Achermann

15. An den Hochwysen KriegsRath.
Da ich vernommen, das der mstr Joseph antoni feller,
von eüch verlangt habe den verdingete domini Näpsli
an stadt seiner bey der scharpsschütz Comanny ein zu
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stellen, zu gleich auch der Hr. Kirchm. Näpfli, verlangt
an statt seiner einer aus dem stürm zu bestellen, so

habe für nothwendig befunden die scharpfschütz Co-
manney bei Sant Jacob zusammen zu berufe wornach
sie einmüthig erkent, damit es diser Commeney nicht
mehrern schwirigkeiten absetze wurde, das man die ge-
melte Mäner aus der scharpfschütz Commannei nicht
entlassen wolle, sonder das sie sich auf dem Posten di-
ser comanney befinden sollen.

16. Uebrigens winschte ich, weillen die scharpfschütz Co-
mannei noch nicht comblet ist, das die scharpfschütz so

noch hie und dort in dem landt befinden, auch zu der
scharpfschütz comanney befinde wurden.

den 4 ten Herbstm. 1798 scharpsschitzhaubman
antoni Denni.

17. Aus Verlangen dennen soldaten muos ich ihnen mel-
den das wihr winschten das eine andere compani hier
auf den Posten bey der oberen March sich einstellen
mechten dan wihr miessen alle soldaten ein bis 2 mahl
in der nacht auf die wacht wo hingegen andere compa-
nien bis 2 oder 3 tagen nur ein mahl wacht diensten
thuon, des wegen winschen wihr der sterchernng der
manschaft oder abenderung des Postens.

sant jacob antoni Dem haubman
1798 d 5 Herbst bey den scharpfschitzen.

18. alle die Jenige, so sich im Nammen des lands bedient
haben. Jacob würsch ämmätten. Joseph durrer begried.
Niclaus odermat weingartner, aloys niderberger,
bürg, joseph antoni acherman und christian christen
buochs. mstr. bernhard odermat schlosser und frantz
schmidter büren. Junge Herr Käsli zu begried. Hr.
johanes würsch ämmätten. — an Hr. Michel görsch
schwitz im dorf — Michel achermann begried und Val-
lentin ambauwen auf Uri überschickt worden.
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19, Ein hoch und woll Weiser ich berichte Sey das ich ge-
steren die paterol aus storeg in luterseh ab geschückt

habe um zu sechen wie es dort aus ficht — heit aber
seind sey widerum zu ruch kommen mit der bericht
das die Mannschaft zu luterseh gar keine gefahr be-

finden mit der bedingnus wen mir aus grosächerli hüls
von Nethen haben sey uns hülf leisten wollen: mir
auf großächerli haben nichts Neues:

d. 8 Herbstmonat 98 Comadant Niäpfli
grossächerli.

öeilage IX.

Jhro Excellence General!

Die Religion unserer Väter — die alleinseligmachende
christkatholische Religion, der wir treu anzuhangen, und für
selbe zu streiten und im Fall der Noth unser Leib und
Lebe, Gut und Blut aufzuopfern, schon d. 7 te Aprill dies
laufende Jahres geschworen haben, wie auch die theure
Versicherung, die Jhro Excellence durch Niklaus Forst,
oder R. P, Paul für unsere Beschützung gemacht habe,
diese ermuntert uns, das wir de Eyd der Constition nicht
geschworen. Wir besetzte mit unserer Mannschaft die Pässe
und Gränzen, so gut wirs konnten, so Wohl gege die Ca-
balle und Intriguen unserer bereits ausgewanderte fran-
zösisch gesinnte Patrioten, als gegen die eigentliche Franke
selbst, die uns von all Seite her Mord und Tod und d

gänzliche Untergang trohn. Schon kam es zu wirklichen Ge-
fächten, die wir mit bisher mit Gottes sonderm Beystande,
auf den wir vertraue, glücklich ausgehalte. Aber izt wird,
glaubwürdigen Versicherunge gemäß, die Gefahr die aller
äußerste: so daß wir uns unmöglich länger halte zu könne
glaube, wenn Gott nicht durch augenscheinliche Wunder
fast augenblicklich hülst. — Wer weis, ob nicht Gott den
Römischen Keiser bestimmt hat den Hochmuth der Gottes
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und Menschen Feinde zu demüthigen, — Ihr eigner an-
erkannte reine Religionseifer verspricht uns nicht nur die
schleunigste Hülfe für uns: sondern auch Hülfe von oben
herab für Sie, und für uns. Unsere älteste Brüder Von
Schweiz (die liebe Landsleute) find aller Versicherung nach
wie wir gesinnet; aber durch die Machtsprüche der consti-
tutionelle Regierung noch zu sehr gehemmet: und so auch
die von Uri. Wir harren auf den Beystand des Herrn, und
hoffen zuversichtlich, das er uns durch Sie in dieser aller
äußersten Noth die aller schleunigste Hülfe senden, und
dem ganz nahen, ja aller nächste Untergange retten werde
mit der Versicherung, das Sie dann auch unsere christliche
Entschlossenheit und biedere alte Schweizer Treu zählen
dörfe, wenn Sie uns zu retten kommen und eiligst kom-
men,

Jhro Excellence General!

Actum
Staus in Unterwalde
uid dem Kernwald d 6 te Herbstm,

1798 Präsident und Kriegsrath
allda.
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